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DerEntwurfüberdieElektrizitätswirtschaft.
—

DerStadtratbeschäftigtesichin seinerSitzungvom
26 . . M.mitdemGesetzentwurfeüberdieElektrizitätevirt.
schaft .AusdemReferate ,das Stadtrat ,RegierungsratSchmid
erstattete ,sei fölgendeshervorgehdben :DieGemeindeWien
ist wievieleandereStadtverwaltungenanderRegelungdes
Elektrizitätswesensin zweifacherEigenschaftinteressiert ,
vomStandpunkteder Benützungder Gemeindestrassenundvom
Standpunkteihrer Elektrizitätswerke ,insbesonderedergégen-¬
wärtigenundkünftigen Ueberlandszentralen .Nachdem
RegierungsentwurfemüssensichdieStädteweitgehendeEin¬¬
griffein dievonihnenstets hochgehalteneAutonomiegefal¬
len lassen .Währendnachdem' geltendenRechtedieVerfügung
überdieBenützungderGemeindestrassendenautonomenVerwal¬
tungen ( Gemeindenbezw .Landesausschuss) zusteht undeine

Einflussnahmestaatlicher Behördenausgeschlossenist ,wird
in derRegierungsvorlagedesElektrizitätsunternehmungenso¬
wiedenstaatlichenunddenals gemeinnützigerklärtenPrivat
telegraphenleitungenvonvornehereindasRechtzugesprochen,
öffentlichesGut ,insbesondereöffentlicheVerkehrswege,
ohneEntschädigungzubenützenundstehtdieEntscheidung
übersolcheBenützungenbeidenElektrizigätsunternehmungen
demMinisteriumfünöffentlicheArbeiten,beidenTelegraphen
anlagenderpolitischenLandesstelbezu ;dieGemeindever¬
waltungenkönnenzwarEinsprucherheben,dochsinddiestaat-¬
lichenBehördeninihrerEntscheidungnichtgebundenundlieg
auchdieBeurteilungderimEntwurfevorgesehenenBeschrän¬
kungen ( Beächtnahme auf Ortsbilder ,Baudenkmäler ,Natur¬

schönheiten ,BerüctsichtigungderEntwicklungsmöglichkeit)
vollständigimfreienErmessenderstaatlichenBehörden.

WenndenElektrizitätsunternehmungenin demGesetzent-¬
wurfewichtige ,lag angestrebteRechte ,wiedasLeitungs¬
undEhweignungsrechtzugestandenweden ,so werderihnen
andererseitsaberauchbedeutendeLastenauferlegt ;esist
nichtausgeschlossen,dassdieseVerpflichtungenüberhaupt
lähmendauf die Entwicklungder Elektrizitätsindustrieein - ¬
wirkenwerden ,keinesfalls sind abersoweitgehende
EinschränkungengegenüberdenstädtischenElektrizikätsweikem
amPlatze .DieUnternehmungenderöffentlichenKörperschaften
könnenunddürfenmit privaten Unternehmungennöchtaufdie
gleiche Stufe gestellt werden .Die private Unternehmungdient

ihremEndzweckenachdazu ,einzelnenPersonenErwerbund
Gewinnzu verschaffen ,sie dient alsoEinzelinteressen .

OesfentlicheKörperschaftenverfolgendagegenöffentliche
Zweckeund diesen Zweckendienen auch ihre Unternehmungen ;
wennletztere auf Gewinnberechnetsind ,ändst diesdaran
nichts ,weilderGewinnwiedernurdenZweckenderKörperschaf
zugeführtwird .

sonsdauerist .be.
eineröffentlichen

niemalsdamiteinverstandeerklären ,dassdicvonihnenas
den Mitteln ihrer Einwohnergeschaffenen WerkenachAblauf

beinergewissenReihevonJahrengegenährenWilleninandere
Händeübergehenunddassihnense eines derwichtigsten
Mittel zur Erhaltungihres finanziellen Gleichgewichtesge- ¬
nommenwird .Nach der Regierungsvorlage kann sich zwardie

StaatsverwaltungdenöffentlichenElektrizitäts-Unternehmungen
gegenüberihresEinlösungsundHeimfallsrechtesbegeben,
es liegt dies aber in ihremfreienErmessen.

AusdemGesichtspunkte ,der für eine bevorzugteBehand¬
lung der städtischen Unternehmurgenspricht ,müssendie
Stadtverwaltungenauch gegen die in der Vorlagestatuierte
TarifhoheitderStaatsverwaltungStellungnehmen.Eine
Körperschaft ;derenVertreterausder Bevölkerunggewählt
sind undohnediesunter der steten Aufsicht derCeffentlich :
keit steht ,bedarf nicht einer solchen besonderenMass¬
regely ebensowenigist das weitgehendebesondereAufsichts¬
recht der Staatverwaltung ihnen gegenübergerechtfertigt .

Müssensich die städtischen WerkegegensolcheLasten
t wehren,somüssensieaberandererseitsauchfürsich
positiveBegünstigungenverlangen,sodieunbedingteZuer-¬
kennungdes Enteignungsrechtes ,die völlige Befreiungvon
SteuernundGebührenunddieBerücksichtigungihrerLeitungen
beimZusammentreffenmitandermnLeitungen.AuchdieFest-¬
setzungstrengerstrafrechtlicherBestimmungengegenüber
BeschädigungenvonElektrizitätsanlagen(Elektrizitäsfrevel )
wäreangezeigt.SehrdrückendsinddieBestimmungenderVorlage,diesic
auf die AnwendungdesGesetzesauf bestehendeElektrizitäts¬
unternehmungen beziehen .Wenn soiche Unternehmungen Leitungs¬

rechte beanspruchen ,so werdensie konzessionspflichtigund
müssen sich der zeitlächen Begrenzung ,der staatlichen Tarif¬
hoheit sowie dem staatlichen Einlösungs -undHeimfallsrecht
unterwerfeen ,es sei denn ,dass sie auf jede Ausdehnungver¬
zichten .Diese Bestimmungensind vor allem geeignet ,die
Entwicklung der bestehenden Werke zuunterbinden .

DieGemeindeWienhat sich antachlossen ,zurFörderung
des Elektrizitätswesensihrerseits trotz des Eingriffesin
die Gemeindeaptonomiegegen Durchzugfremder Leitungenkeinen¬
Widersprüchzuerheben ,wenndieStaatsverwaltungingleicher
FörderungdenElektrizitätsunternehmungendieLeitungsrechte
ohnedie in demEntwarfean ihre ZuerkennunggeknüpftenBe¬

dingungenzugesteht.
EntsprechenddemAntrage,desReferentenwirdvomStadt-¬

rate folgenderBeschlussdemGemeinderateunterbreitet.
ImInteresse der Hebungder Volkswirtschaftbegrüsstdie

GemeindeWienalle Massnahmen ,die geeignetsind ,dieElektri-¬
zitätswirtschaftin Oesterreichzufördern .IndesemSinne.
jedochunterWahrungihresgrundsätzlichenStandpunktes,dass

ihr das ausschliessliche Verfügungsrechtüber dasGemeindegut,

demnachüberüreStrassen,WegeundPhätzezusteht ,erklärt
sie im Interssse der FörderungderElektrizitätswirtschaft
gegendie Bestimmungder Regierungsvorlagebezüglichder
Durchleitung von elektrischer Energie durcs die Verwaltungs¬

ebiete öffentlicher Körperschaften ( Durchzugsrecht ) gegen

a gemesseneEntschädigungund ohne Beeinträchtigungdes
Gemeingebrauches keine Einwendung zu erheben .

Sie spricht aber gleichzeitig die bestimmteErwartung
aus ,dass die Staatsver tung in gleither Förderung der

Elektrizitätswirtschafts den Elektrizitätsunternehmungen die
Leitungsrechte chne die in dem Regierung sentwurfe anihre

ZuerkennunggeknürftenBedingungenzugestehenwird .Wasdie
Benützung des öffentlichen Gutes durchTelegraphenanlagen
betrifft ,mussdie GemeindeWiendaranfesthalten ,dass
hierübernur sie ,ohneEinflussnahmeder staatlichenBebörden
zu entscheiden ,hat .Den Elektrizitätsunternermungen der

Städte sind Beschränkungen und Lasten ,wie :Begrenzung der

Konzessionsdauer ,staatliche Tarifkcheit ,staatliches Heim¬
falls -und Einlösungsrecht ,nicht aufzuerèegen .

Das im Entwurfe vorgesehene Enteignungsrecht ist den
Elektrizitätunternehmungen der Städte unbedingteinzuräumen .

Den Elektrizitätsunternehmungen der Städte ist die unbe - ¬
schränkte Befreiung von Steuern und Gebühren zugewähren .
Bei Regelung der Fragen .die sich auf das Zusammentreffen

vonStarkstromleitungenmiteinanderodermitSchwachstrom¬
leitungen ,gleichgiltig ,wemsie gehören ,beziehen ,sind die

berschtigtenInteressenderstädtischenLeiturgenentsprechend
zu wahsen .DemElektrizitätsanlagen ist ,ein erhöhterstraf -¬
xechtlicher Schutz gegen unberechtigte Eingriffe und

Störungenzugewähren.
Der vorstehende Beschluss ist der Regierung undden

beidenHäüserndesReichsrateszurBerücksichtigungzuunter¬
breiten .

EineKundgebungdesStadtrates.InderheutigenStadtrat¬
sitzung berichtete Bürgermeister Dr .Weiskirchner über den
Empfang der aus den Vizebürgermeistern unddencObmännern

der GemeinderatsparteibestehendenAbordnngbeimMinisterdes
AeussernGrafenCzerninundnahminsbesonderedieGelegenheit
wahr ,die WirkungenderFreiFriedensschlüssendesOstens
in Ernährungsfragenzu bespechen .NacheingehenderDebatte
asste der Stadtrat einstimmignachstehendenBeschluss :

Der Wiener Stadtrat nimmt den Bericht desBürgermeisters

über die Vorspracheder GemeindevertretungbeiExzellenz
OzerninmitBefriedigungzurKenntnisundsprichtdemHerrn
MinisterdesAeussernfür seineklaremutvolleundinhalts-¬
schwrezen Ausführungen ,insbesondere aber auch für seine

unentwegtenBemühungenzur BesserungderErnährungslage
unsererschwerbedrängtenBevölkerungdenherzlichstenDank

aus .
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